
Satzung zur 8. Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungs-
satzung der Stadt Sassenberg vom  

 
 
Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 
NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. 1994, S. 666), zu-
letzt geändert Gesetz vom 15. November 2016 (GV. NRW. 2016, S. 966), der §§ 1, 2, 4, 6 
bis 8, 10 und 12 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG 
NRW) vom 21. Oktober 1969 (GV. NRW. 1969, S. 712), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
15. Dezember 2016 (GV. NRW. 2016, S. 1150), des § 54 des Landeswassergesetzes NRW in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 25.6.1995 (GV. NRW. 1995, S. 926), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 08. Juli 2016 (GV. NRW. 2016, S. 559 ff.), sowie des Nordrhein-
Westfälischen Ausführungsgesetzes zum Abwasserabgabengesetz vom 08. Juli 2016 (GV. 
NRW. 2016, S. 559 ff.), hat der Rat der Stadt Sassenberg in seiner Sitzung am                die 
folgende Satzung beschlossen:  
 

 
Artikel 1 
 
§ 4 Absatz 7 erhält folgende Fassung: 
 
„(7) Die Gebühr beträgt je m³ Schmutzwasser jährlich 2,81 €. In dieser Gebühr sind der ver-
schmutzungsabhängige Anteil mit 24,5 % und der verschmutzungsunabhängige Anteil mit 
75,5 % enthalten.  
 
 
Artikel 2 
 
§ 14 Absatz 4 erhält folgende Fassung: 
 
„(4) Für Grundstücke innerhalb des Geltungsbereiches eines Bebauungsplanes ergibt sich die 
Zahl der Vollgeschosse wie folgt: 

a) Ist die Zahl der Vollgeschosse festgesetzt, aus der höchstzulässigen Zahl der Vollge-
schosse. 

b) Sind nur Baumassenzahlen festgesetzt, gilt als Zahl der Vollgeschosse die Baumas-
senzahl geteilt durch 2,8, wobei Bruchzahlen auf volle Zahlen kaufmännisch auf- oder 
abgerundet werden. 

c) Ist nur die zulässige Gebäudehöhe festgesetzt, gilt als Zahl der Vollgeschosse die 
höchstzulässige Höhe geteilt durch 2,8, wobei Bruchzahlen auf volle Zahlen kaufmän-
nisch auf- oder abgerundet werden. 

Ist tatsächlich eine höhere als die festgesetzte Zahl der Vollgeschosse zugelassen oder vor-
handen, ist diese zugrunde zu legen; dies gilt entsprechend, wenn die zulässige Baumassen-
zahl oder die höchstzulässige Gebäudehöhe überschritten werden. Enthält eine Satzung nach 
§ 34 Abs. 4 BauGB entsprechende Festsetzungen, so gelten die Regelungen der Buchst. a) 
bis c) entsprechend.“ 
 
 
Artikel 3 
 
Diese Satzung tritt zum 01.01.2018 in Kraft. 
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Anlage 2 zur Niederschrift über die 10. Sitzung des Betriebsausschusses für das Wasserwerk und das                Abwasserwerk des Rates der Stadt Sassenberg (2014 - 2020) am 07.11.2017
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